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Steiermark und Kärnten 
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Öffnungszeiten während der Weihnachtsfeiertage 

Die ZT Kammer ist im Zeitraum vom 24.12.2021 bis 2.1.2022 

geschlossen. Ab 3.1.2022 sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

Graz von 8.00 bis 14.00 Uhr gerne für Sie da. Das zt:haus Kärnten in 

Klagenfurt ist vom 24.12.2021 bis 9.1.2022 geschlossen. 

Ab 10.1.2022 erreichen Sie uns wieder zu den gewohnten Zeiten. 

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und ein gutes und vor allem 

gesundes Neues Jahr! 
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Basiswert und Honorarindices ab 1.1.2022 

Ab 1.1.2022 gelten folgende neue Werte: 

Basiswert: 90,98 

Honorarindices zu Projektierungsarbeiten an Autobahnen, 

Bundesstraßen, Brückenbauten sowie für Vermessungsarbeiten an 

Autobahnen: 9,92 

Honorarindex für Vermessungsarbeiten an Bundesstraßen: 8,18 

Der Erhöhungsfaktor für den Basiswert und die Honorarindices, 

bezogen auf die Werte vom 1.1.2021, lautet: 1,03316. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Bundeskammer. 
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Änderung des Kollektivvertrages ab 1.1.2022 

Folgende Änderungen des Kollektivvertrages für Angestellte bei 

Ziviltechniker:innen (Architekt:innen und 

Ingenieurkonsulent:innen/Zivilingenieur:innen) wurden zwischen der 

Bundeskammer der Ziviltechniker:innen und der Gewerkschaft der 

Privatangestellten im November 2021 vereinbart: 

Kollektivvertragliche Mindestgehälter 

Die kollektivvertraglichen Mindestgehälter werden um 3,0 % erhöht 

und auf ganze Euro kaufmännisch gerundet. 

Lehrlingsentschädigung 

Erhöhung um 3,0 % und kaufmännische Rundung auf ganze Euro. 

Zulagen und Trennungsgeld 

Erhöhung sämtlicher Zulagen und des Trennungsgelds um 3,0 % und 

kaufmännische Rundung auf Zehntel Euro. 

https://www.arching.at/mitglieder/sondervereinbarungen/basiswertindices.html?L=0


Ist-Gehälter 

Die Empfehlung zur Aufrechterhaltung der bestehenden Überzahlungen 

bezogen auf den Kollektivvertrag vom 1.1.2021 in der euromäßigen 

Höhe bleibt bestehen. 

Sämtliche Änderungen im Kollektivvertrag, welche ab 1.1.2022 in Kraft 

treten, finden Sie hier. 
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meinNormenPaket 

Wir freuen uns sehr, dass wir allen Mitgliedern mit aufrechter Befugnis 

ab 15.1.2022 die sich bereits seit zehn Jahren bewährte 

Branchenlösung meinNormenPaket anbieten können. 

meinNormenPaket bietet einen einfachen und digitalen Zugang zu 

Standards. Sie können damit Ihre ÖNORM- und OVE-Standards 

(ausgenommen die OVE E 8101) für Ihren Bedarf zusammenstellen und 

haben diese schnell bei der Hand. 

Für bereits registrierte Teilnehmer:innen von meinNormenPaket 

erweitert sich das Paket auf 350 Zähler, vorhandene Dokumente 

bleiben erhalten. 

Neue Nutzer:innen erhalten schon mit der Erstregistrierung (möglich ab 

15.1.2022) ein 350er-Paket mit frei wählbaren Standards. 

Weitere Details und Informationen zu zusätzlichen Produkten sowie ein 

Tutorial-Video finden Sie hier. 

ergeht an: alle Ziviltechniker:innen in der Steiermark und in Kärnten 

Newsletter Abmeldung an: office@ztkammer.at 
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